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	IPA
REV

	
	
	Datum
	
	Unterschrift des Schulleiters/der Schulleiterin
	
	


	     
	

	Bezirksverwaltungsbehörde
	

	

	Zahl:
	     
	

	Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Bildung
6010 Innsbruck

Nach Prüfung der sachlichen Richtigkeit vorgelegt.
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Erläuterungen
Nach § 45 Abs. 2 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 ist die Leitung einer mehrtägigen Schulveranstaltung mit einer mindestens viertägigen Dauer und Nächtigung dem Unterricht von einer Wochenstunde der Lehrverpflichtung 23 für den Monat, in dem die betreffende Schulveranstaltung endet, gleichzuhalten.

Nach § 45 Absatz 3 ist der mit der Leitung verbundene Organisationsaufwand bezüglich der Vorbereitung einer mindestens viertägigen berufspraktischen Schulveranstaltung an allgemein bildenden Pflichtschulen für Schüler, die das 9. Jahr der allgemeinen Schulpflicht in einer allgemein bildenden Pflichtschule erfüllen, auch dann dem Unterricht von einer Wochenstunde der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden für den Monat, in dem die jeweilige Schulveranstaltung endet, gleichzuhalten, wenn mit der betreffenden Schulveranstaltung keine Nächtigen verbunden ist.

Nach § 63a des Gehaltsgesetzes 1956 gebührt einem Lehrer für die Teilnahme an einer mindestens zweitägigen Schulveranstaltung mit Nächtigung, sofern er die pädagogisch-inhaltliche Betreuung einer Schülergruppe innehat, eine Abgeltung.

In Spalte 1 sind die Lehrer und zwar in der Reihenfolge

- pragmatische Lehrer (ohne Religionslehrer)

- Lehrer des Entlohnungsschemas I L

- Lehrer des Entlohnungsschemas II L

einzutragen.

In Spalte 2 ist anzukreuzen, ob die Schulveranstaltung geleitet und/oder an ihr teilgenommen wurde.
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